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09/09 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur Durch-
führung des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV)

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Bernhard und Marion Große Daldrup, 
Aulendorf 4, 48727 Billerbeck, mit Datum 30.01.2009 eine 
Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 30.04.2008 gemäß 
§§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in 
Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - sowie der Ziffer 7.1 
Spalte 2 c des Anhangs der 4. BImSchV die Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb der genehmigungspflich-
tigen Anlage zur Haltung oder zur Aufzucht von Geflügel 
mit 30.000 bis weniger als 40.000 Mastgeflügelplätzen am 
Standort 48727, Aulendorf 4, erteilt.“

Eingeschlossene Entscheidung:
Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-
rhein-Westfalen.

Die Anlage darf auf dem Grundstück Gemarkung Billerbeck-
Beerlage, Flur 38, Flurstück 42, errichtet und betrieben werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten: 
Sie müssen die Klage
· innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe/Zustel-

lung des Bescheides 
· schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen 
soviele Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfer-
tigung erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 17.02.2009 
bis einschließlich 02.03.2009 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
- Stadtverwaltung Billerbeck, Fachbereich Planen und 

Bauen, Zimmer 4, Markt 1, 48727 Billerbeck
- Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 222, Friedrich-Ebert-

Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, zum Bo-
denschutz, zum Immissionsschutz, zum Gewässerschutz, 
zum Veterinärrecht, zum Reststoffverbringungs- und Abfall-
entsorgungsrecht und des Landschaftsschutzes ergangen 
ist. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Coesfeld, den 05.02.2009

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis
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10/09 - Kreis Coesfeld

Bestätigung über Nachweis von Satzung und Programm 
der Vereinigten Wählergemeinschaft im Kreis Coesfeld e.V.

Gemäß § 26 Abs. 5 Satz 3 der Kommunalwahlordnung vom 
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt ge-
ändert durch die 8. Änderungsverordnung vom 11. Novem-
ber 2008 (GV. NRW. S. 680) gebe ich bekannt, dass die Lei-
tung der Vereinigten Wählergemeinschaft im Kreis Coesfeld 
e.V. (VWG) mir gegenüber den Nachweis gemäß § 15 Abs. 
2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. 
S. 509), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen 
mit den Europawahlen vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 
514) erbracht hat, dass sie eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat.

Damit muss Wahlvorschlägen der Vereinigten Wählerge-
meinschaft im Kreis Coesfeld e.V. (VWG) für die allgemei-
nen Neuwahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und 
des Kreises sowie zu den Wahlen der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister und der Landrätin bzw. des Landrates 
am 07. Juni 2009 der Nachweis von Satzung und Programm 
nicht beigefügt werden.

Coesfeld, 30.01.2009 

Der Landrat als untere  
staatliche Verwaltungsbehörde
In Vertretung
gez. Gilbeau

11/09 Kreis Coesfeld

Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushalts-
jahr 2009

Der dem Kreistag am 05.11.2008 zugeleitete Entwurf der 
Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushalts-
jahr 2009 liegt nachträglich gemäß § 54 Kreisordnung NRW 

im Gebäude I 
der Kreisverwaltung Coesfeld (Zimmer 307b),
Abteilung 20 - Finanzen, Friedrich-Ebert-Str. 7,

48653 Coesfeld,

während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Don-
nerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zur 
Einsichtnahme aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2009 mit ihren An-
lagen können Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden vom Zeitpunkt dieser Be-
kanntgabe bis zum 23.02.2009 Einwendungen erheben. 

Die Einwendungen sind an den Landrat des Kreises Coes-
feld, Abteilung 20 - Finanzen, Adresse wie oben angegeben, 
zu richten. Über Einwendungen beschließt der Kreistag des 
Kreises Coesfeld in öffentlicher Sitzung.

Coesfeld, 09.02.2009

Kreis Coesfeld
Der Landrat
In Vertretung
gez. Gilbeau

12/09 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 349063990 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 04.05.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 02.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 423004738 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 04.05.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 02.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 423003201 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 04.05.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 02.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Der Vorstand
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Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 351143102 (ggf. ausgestellt unter der Nummer: 
302034707) geführten Spareinlage beantragt das Aufgebot 
der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 06.05.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 06.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 362066342 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 06.05.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 06.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 402009054 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 06.05.2009, seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 06.02.2009

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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